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Und jetzt ein Trend, den man wirklich nicht 
auch noch brauchte: Immer häufiger stößt 
man nämlich auf Anwendungen, deren 
Betrieb in wesentlichen Grundzügen nicht 
verhandelbar scheint, weil ihr Einsatz 
gesetzlich normiert ist. Und zwar sowohl 
durch deutsches als auch durch europä-
isches oder gar internationales Recht.

Der Arbeitgeber argumentiert dabei 
häufig auf eine Art, die völlig ungewohnt 
ist: Er stellt sich als williger Verhandlungs-
partner dar („Selbstverständlich beachten 
wir die Mitbestimmung“), dem aber gesetz-
lich die Hände gebunden seien, weil eine 
bestimmte Vorschrift den Unternehmen 
ganz klar die beabsichtigte Verarbeitung 
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HIER LESEN SIE:

ó	 dass gesetzliche Rahmenbedingungen nicht 
verhandelbar sind

ó	 warum der Interessenvertretung trotz gesetzlicher 
Vorgaben noch Gestaltungsspielräume bleiben und diese 
auch ausgenutzt werden können

ó	 drei Grundregeln um sich von vorgeblich  
zwingenden Gesetzesvorgaben nicht ins Bockshorn jagen 
zu lassen

Als ob es nicht schon Herausforderung genug wäre, die Mitbestimmung bei IKT-Systemen auf Grundlage des 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bzw. § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG umzusetzen. Wie häufig müssen dem Arbeitgeber Grund-
lagen erläutert werden: dass auch ein „Pilotbetrieb“ schon mitbestimmungspflichtig ist, dass die Information 
der Interessenvertretung nicht erst erfolgen darf, wenn das System schon gekauft, die Berater bestellt und der 
Testbetrieb bereits in vollem Gange ist, dass der Betriebs- und Personalrat auch Datenschutzfragen mitbestim-
men darf? Wie häufig muss man auch über Umfang und Aussagekraft vorgelegter Unterlagen diskutieren und 
Nachhilfe bei der Auslegung von Mitbestimmungsgesetzen erteilen? Jede Belegschaftsvertretung, jeder Sach-
verständige kennt die ritualisierten Schlagabtausche, die sich um die Umsetzung der genannten gesetzlichen 
Vorschriften ranken.

vorschreibe. Oder er setzt dem Betriebs-
rat – so oder ähnlich – die Pistole auf die 
Brust: „Wenn wir die Vorgaben des (ameri-
kanischen) Sarbanes-Oxley-Acts nicht erfül-
len, werden unsere Aktien nicht mehr an der 
New Yorker Börse gehandelt“ (siehe hierzu 
die Beiträge von Jochen Brandt und Dirk Fox 
in diesem Heft). Er nimmt sich selbst damit 
recht geschickt aus der Schusslinie und 
schiebt den Gesetzgeber als Pappkame-
raden vor. Schlimmer noch: man weiß sich 
zunächst gar nicht recht mit ihm zu strei-
ten, weil man als Beschäftigtenvertretung 
ja ebenso an Recht und Gesetz gebunden 
ist wie das Unternehmen. Besonders heikel 
ist die Angelegenheit, wenn die gesetzliche 

Vorschrift durch Anwendungen umgesetzt 
werden soll, die datenschutzrechtlich oder 
in Bezug auf Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle großes Missbrauchspotenzial bergen. 

In manchen Fällen scheinen Arbeitgeber 
gar mit der Belegschaftsvertretung einig, 
wenn es um die Ablehnung bestimmter 
gesetzlicher Vorgaben geht. Dennoch wol-
len sie natürlich keine Gesetze brechen oder 
sich strafbar machen.

Erfahrungsgemäß lohnt es sich daher 
immer nachzuforschen, wie weit die gesetz-
lichen Vorgaben tatsächlich zwingend sind, 
welche Konsequenzen bei Nichtbeach-
tung realistischerweise drohen und wel-
che Gestaltungsspielräume man für eine 
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rechtskonforme Lösung hat. Da zeigt sich 
dann schnell, wie ernst die Beteuerungen 
des Arbeitgebers zu nehmen sind. Kann 
man sich möglicherweise tatsächlich auf 
eine gerade noch gesetzeskonforme Mini-
mallösung einigen? Oder muss es doch die 
schöne bunte Software sein, die eigentlich 
viel mehr tut, als die eben noch beklagte 
gesetzliche Vorschrift verlangt?

Beispiel: Das leidige EU-
Sanktionslistenscreening
Zur Erfüllung von EU-Vorgaben zur Terro
rismusbekämpfung (EG 881/2002 und 
EG 2580/2001) sind im deutschen Außen-
wirtschaftsgesetz (§ 34 Abs. 4 und 7 AWG) 
Geschäfte mit sanktionierten Personen 
oder Institutionen unter Strafe gestellt. 
Welche Personen oder Institutionen jeweils 
als sanktioniert zu gelten haben, kann an 
diversen Sanktionslisten abgelesen werden, 
die durch die Europäische Union selbst oder 
auf nationaler Ebene durch Ministerien oder 
sonstige öffentliche Stellen erstellt werden. 

Deutsche Unternehmen müssen daher 
im Ergebnis verhindern, dass sie durch wirt-
schaftliche Kontakte den auf den Sanktions-
listen verzeichneten Personen die Möglich-
keit geben, wirtschaftlich tätig zu werden. 
Abgesehen davon, dass der Pflegepro-
zess dieser Listen unter demokratischen 
Gesichtspunkten äußerst fragwürdig ist, 
lässt das AWG viele praktisch relevante Fra-
gen ungeklärt: Bei welcher Art von Kontak-
ten muss ein deutsches Unternehmen den 
Geschäftspartner prüfen? Muss es seine 
eigenen Mitarbeiter ständig neu überprü-
fen? Wie genau ist im Falle von Namens-
gleichheiten zu verfahren? Und viele wei-
tere ...

Insofern kann dieses Gesetz als Parade-
beispiel dafür dienen, wie man gerade keine 
Argumentationsgrundlage für eine umfas-
sende und häufige Mitarbeiterkontrolle 
schafft. Beispielsweise lässt sich nirgends 
im Gesetz die Notwendigkeit bestimmter 
Kontrollzyklen für Mitarbeiter ableiten und 
nirgendwo wird verlangt, dass das Ergebnis 
eventuell durchgeführter Screenings dau-
erhaft aufbewahrt werden muss. Und dies 
sind nur zwei Gestaltungsfragen, bei denen 
eine Mitarbeitervertretung im Interesse der 
Beschäftigten auf eine möglichst daten-

sparsame und zurückhaltende Umsetzung 
der Bestimmungen des AWG dringen sollte.

Leider führen neue Kontrollvorschriften 
nicht selten dazu, dass eine Reihe von Soft-
wareherstellern neue Absatzmärkte wit-
tern und so schnell wie möglich Anwen-
dungen zu deren Umsetzung auf den Markt 
bringen. Und Softwarehersteller lesen nicht 
immer die zugrunde liegenden Gesetze mit 
der gebotenen Sorgfalt. So landet man-
che unnötige, Daten sammelnde Funk-
tion im neuen Produkt – die notwendigen 
Funktionen zur feingranularen Anpassung 
auf eigene, datenschutzförderliche Bedürf-
nisse fehlen hingegen zu oft. Insbesondere 
die Berechtigungsgestaltung ist oft nicht 
datenschutzgerecht gelöst. Ist so ein Pro-
dukt aber erst einmal verfügbar und bewor-
ben, greifen viele Unternehmen dankbar 
zu. Die unausgesprochene Annahme, was 
auf dem Markt verfügbar ist, könne nicht 
rechtswidrig sein, ist so unausrottbar wie 
falsch. So erlauben viele verbreitete Anwen-
dungen keine geregelte und an den Erfor-
derlichkeitszeitraum angepasste Löschung, 
was einen datenschutzkonformen Einsatz 
unmöglich macht. Bestraft wird bei einer 
Datenschutzprüfung durch die Aufsichts-
behörde jedoch nur der Anwender, nicht 
der Hersteller einer Software.

Und so kann man immer noch beobach-
ten, dass mancher Software-Anbieter das 
Vehikel der gesetzlichen Vorgabe nutzt um 
in seinem Produkt noch ganz andere, weit-
reichende Funktionen unterzubringen – 
ohne sich über die datenschutzgerechte 
Gestaltung viele Gedanken zu machen. Die 
Interessenvertretung sollte daher auf jeden 
Fall prüfen, ob ein vorgestelltes Produkt die 
gesetzlichen Erfordernisse korrekt umsetzt 
oder möglicherweise übers Ziel hinaus-
schießt. Ist erst einmal ein Produkt gefun-
den, bleibt anschließend immer noch die 
Aufgabe, die Konfiguration so datenspar-
sam wie möglich vorzunehmen. 

Am Beispiel des EU-Sanktionslisten-
screeenings würde das etwa heißen, dass 
man sich mit dem Arbeitgeber unter ande-
rem über die Treffergenauigkeit einigen 
und diese so hoch wie möglich setzen sollte. 
Die Treffergenauigkeit bestimmt, wann ein 
überprüfter Beschäftigter, dessen Name 
einem auf der Sanktionsliste geführten 
Namen gleicht, als Treffer eingestuft wird.

Zum Schwerpunkt  
in dieser Ausgabe 
Gemeinsam ist den im vorliegenden Schwer-
punkt „Gesetzgebung als Betriebsgrund-
lage“ aufgegriffenen Fragestellungen und 
Anwendungen, dass der Gestaltungsspiel-
raum durch gesetzliche Vorgaben stark ein-
geschränkt ist. Aber obwohl die Ablehnung 
solcher Anwendungen durch die Beschäf-
tigtenvertretung nicht zur Debatte stehen 
kann, bestehen Mitbestimmungsrechte 
und Datenschutzanforderungen natürlich 
weiterhin.

Die folgenden Artikel befassen sich 
daher in Bezug auf einzelne Gesetzesvorga-
ben mit der Frage, welche Rahmenbedin-
gungen nicht verhandelbar sind, warum sie 
feststehen, was die gesetzlichen (oder son-
stigen) Zwangsjacken genau vorschreiben 

– und natürlich: welche Gestaltungsspiel-
räume (z. B. für Betriebs- oder Dienstverein-
barungen) trotzdem noch bleiben und aus-
genutzt werden können.

Für Interessenvertretungen lassen sich 
bereits vorab drei Grundregeln mit auf den 
Weg geben, die man immer parat haben 
sollte um sich von vorgeblich zwingenden 
Gesetzesvorgaben nicht ins Bockshorn 
jagen zu lassen:
ó	 Prüfe den genauen Inhalt und Umfang 
der harten, gesetzlichen Vorschriften („Der 
Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfin-
dung!“).
ó	 Identifiziere die gestaltbaren Aspekte 
(„Wozu macht das Gesetz keine Vor-
schriften?“).
ó	 Prüfe die Software auf Umsetzungsgüte 
(„Tut sie das, was sie muss und kann man 
alles Überflüssige abschalten?“).
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